
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/2/11 6Ob3/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1988

Norm

GmbHG §35 Abs1 Z5

GmbHG §45

Rechtssatz

Soweit die Generalversammlung über § 45 Abs 1 GmbHG hinaus ("letzter Jahresabschluß") eine freiwillige Revision

beschließt, besteht keine Bindung an die gesetzlichen Regelungen und ist daher diesbezüglich auch ein Antragsrecht

der Minderheit auf eine gerichtliche Sonderprüfung ausgeschlossen.
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